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. Bericht 
des Verfassungsausschuss'es 

über die Regierungsvorlage (58.5 der Bei- i Na~t-ion:aJl1ates,,:,ozu er sich im !besonderen ,a'uch 
lagen): Bundesgesetz übet; den Rb:hnungshof des Rechnung·sholfes he dienen kanJ1, 'ergibt sich 

(Rechnunghofgesetz [R. H. G.] 1948). lbere~ts ,a'US Artikel 52 des Bundesi- Verfassungs
gesetz.es. 

Der. Venflassrun,gs'a!us6chuß hat d:,e !Reg~i.erungs
vorla,ge >eines Bundesgesetzes ruher den \Rechnungs
hof in seinen. Sitzun'geIl! vom 20. und 25. ;MaJi d. 
J. behandeh. 'Der Entwu,d steHt s,:ch ;t~S eiin,e ,Aus
führung d~ glle~zeiüg vom V'enfiasoSungs,ausschuß 
behandeIt.enlEntwudes eines :Bundes,ver'f,as&unlgs
gesetzes, womi,t .&ie ffies>tummUlng,en des ßuncles.
Verf,assungsgesetZles icr1ider .F,assun'g von 1'929 
über die RechnungskQntl'o1le'~des Bundes ,ibg,eän
dert wer.den, ,dar. Er ennhä.1t eine Neukod:,fizÜe
r.ung der gesamt·en, die Rechnung-skontr'OH:e be
treffenden 'Bestimmungen.' Die NeugesnihuIl!g der 
Rechnungskontrol':e gegenüber ,dem bisherigen 
Zust,and ist inden Ei1läuternden -Bemerkungen 
z,ur: iR'e,~iel'ungsvoda'g'e .eingehen,d hegl'ü~det. Der 
Verfas~ungs.aussch,uß !b:.ni~t diese Ziele und; hä,~t 
die Reg,ieru.nigsvOr];vg,e in lbesonderem Maße für 
geeignet, ,die Ste1lung ,des iRechruungshofesaLs' un
abhän:g,iJges otber~tes Il(,orutrdHor'g,an über &'e ge
s'amte St';liatsW'.irtschaft wesentLich sticher.zustdlcn. 
Der Verlfas,sungSlau:sschuß hatte de6ha}b ,an. der 
Regi,erungsvor'JIa,ge nur&ejeruilgen Er.gänz.ungen 
und Än.derungen vorz,unehmen, .&e· sich ,a'us 
soei,nen 'ß.eschl'Üssen üiber .die iRegiel'Umgsvodage 
eines (ßunde.sverfassurvgs'ges'etzes, womit .d';e Be
stimmung.en ,des 'Burudes~ Verf,a6L5Un,gs:ges,erzes iru 
der Fassung von 1929 'übetr ,die Rechnungskon
troLle ,des 'Bundes ,abgeändert we.l1den, Jür den 
gegenständ~~ch,en lEn'tw,ud ergehen. 

<Im ·einzel!nen hat .der V'erfiassurugs'ausschuß fol
genide Änderungem und Engänzung.en h>esdllloss,en: 

Zu § 1, Abs. (4): 

Im ,§ 1, Abs. '(4), wird nunmehr aU'~drück1ich 
aus,~e;"prochen, daß der Rechnungshof ,auch über 
Beschluß des N atioruabates Rechnumgsikoll'urol,len 
durchzufüJn,en hat. Ein sOI}chesPrÜlfurvgsr-ech,t des 

Zu § 9: 

Zufdlgie der in Al1tiikd 126 d, SatiZ 3,des Ent
wurfes eines, 'Bund'esveda:s:sumgslg'e>$,etZles, womit 
dieB,estii:mmu'ngen ,des BUnides-,Vel'f,as'surugsgesetzCS 
in der ,Bas6urug von 1929 über d~ Rechnumgs
kontl'olile des iBurud,cs :atbg,eändert werden (Nr. 625 
der :ß.eitaJg,en), nunmehr vorgesehenen unmittel
baren V orla:ge ,des Tä t'i~1reitsibel1ich t,es 'an den 
NationaUl'Iat hat Ahs. (3) .des ,§ 9 der Re.gneliun:gs-' 
vorl,age zu ·ellit1IaJ,1en. 

Zu § 15, Abs. (1): 
Nach der &eg1erungsvol1kgeis:cder Rechnun,gs

hof z'U'r :P.rü,fulng von 'Unternehmungen, ,an ,denlen 
außer dem ILand ,aU'ss·ch1ießhch eine od,er mewere 
arudere Ge!bietskörperschalften lbet,eilEgt s,ind, . n,ur 
dann beooch,titgt, wem ,die ,fi,~anziel1e iB,etdl>i'gun:g 
des Landes mehr ,;))!s die lHalf~e beträgt. 'Der Ver
tassungs'a!us6chuß häilt >es j,buoch im Int,eresse des 
Zweckes der iRechnungskontr'oole für richtig, dem 
Kontrollrecht des Rech!ruunlgsm.ofes ,auch j,e.ne im 
auss'chließE·chen Eig,entum öffefiidich~l'echt,1icher 
KÖrperschaf.t.en stehenden Unternehmungen! zu 
uI).terweI'lfen, lan ,denen ,dJile B'et,eiE,gung.di:s ,Laindes 
wenig:er al!s,d:e HäLfte Ibeträ:g>t. 

Zu § 15, Abs. (4): 
Im§ ,1'5; Albs. (4),welidep. mit iRücb;,cht auf 

die hinJSüch:oJ,ich .der Kör.pers,chaftenöff·endichen 
Rechtes -in ,A,rtikel127, Abs . .(<4), .des .Bundles
;yerlfa5~ungstgeseti:oes (625de.r IBeil,agen) neu auf
geriommenenBest,immungendiese, Körpen;.chaf
ten nQ.men't~ich Igenannt. 

Z~ § 18, Abs. (1): 
Die in: :den AiDS. (1) und 'C4) vorgenommenen 

Änderun!genen:tJspI'lcchen .den im § 15, Albs. (1) 
und (4), hinstichdüd1 der Geb.~lf1ingsprüfung der 
Länder .dur.chgdühlI'lten A:l1idieru'l1ig.en. 

'.i· 
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Im. Zu:slammenihanJge mit demneuen Rech- Der Verf,asSJU,rugslaus'Sch'uß stellt somit den A n-
nUl1!gshoftgesetz empf~eh'1t der Verf,assurugs~u'SSChruß t r a Ig,acr Nationa1mtwbMe 'besdlll':eßen: . 
dem Hohen H<l'USie ,auch eine E n· t s c ob J; n, e-
ß '11 '11! -g z,urAnln<l'hme, die ,durch die notwend~ge 1. Dema n 'g ,e sc h 110 S '$, en e n En t w u ,r f . / 1 
Ill!tens~v:el"ung der tKOJ1Jtrohltt,~tigkei't, .die ver- ,des Rechnungsthof-g,esetzes 1'948 wwd d:eV1erf:as'~ 
schärften 'l3esltimmungen, denen d:e Mitg:Lieder' surugsmäßitge ,Zustiimmurug erteil't. 
des Rech,nungshofes n;ach Artikel 126 ,des Eundes- / 
Vedass'll.ng-ygesetzes lin ,der neuen F,as'S>ung (625 2. Di,e heigedruckte En·tschließuntgwird . 2 
der Beihgen:) uruterworJen s'e~n: werden, sowie angenommen. 
durch ihr,e !besondere, Bclasoung dun:h' ·die Kon~ 
tl"o11tätigkeit ,außerha!Lb ides IDienstortes hegl"ün
d.et i·Sil.· 

Geißlinger, 

;B"ri.chterstatter. 

Bundesgesetz vom 1948 
über ,den Redmungshof· [Rechnungshof

gesetz (R. H. G.) 1948].' 

1. A b s c h n i t t. 
• (." I 

Die Aufgaben des Rechnungshofes hinsicht
lich der Gebarung des Bundes. 

A. Hoheitsverwaltung, Monopole und 
Bundesbetriebe. 

1. Re c h!l1 u n,g s- und Ge q, a run g s
k 0. ntroHe. 

§ 1. (1) Der Rechnlu!ngslhOif 'hat die GebM"U!I1ß 
dler Ig'e5'amt,en Stata-tswli.rtlSehalft zu ü'berpriiifen. 

, Dieser überprü,fung ,un't~rifie!gen: 

1. Die ',gesamte Ausgaben_ und E1ilIlinahmen
gelbar1ll11jg Ides Bundes; 

2 .• die gesamte SchuMe~b~ des i~undes;' 
3. ,die Gebarung ;mit .dem beweglichen UIIlid 

unlbeweglichen . Butnde:s,verrn)ögen. 

(2) Ausigatben, 'elfe vom BundeslVoranschl:l1g 
(BullicLeslvoI":ln~chl:llgserutwunf) hinsichnlich iJhrer 
Hahe oder ihrer N .. uur· aJbweiich.en, hat ,der 
RechnUJ.1JgS1hü~ zu überw3Jchen. Derartige Geha.. 
ru.rugs,fäl:Ie 1S,~Il'd daher, soweit Slie ~ch<t bereits 
durch SorudiergcsetJZe bewi~lilg.t sliflld, ,dem Re'ch
nUlIlig5lhdf - woon ,nElcht GefaJhr im VerzUige ist, 
VlOr ilhoom VoIlzuge - zur Keruntnis' ZJU hr~rugen; 
h:erumer lfiaUlen 3Juch jene Geba.runSJSfäMe, in 
denen es sich um dJilC Olberschreilt'Uinlg ei~es einer 
:l!ruwei,seJ.1Jdlen Ste1,le IlalUit ,dier Te,j~lhefte Z'lllffi Blm
ooIVOT,a!l1JS.ch:alg zUlgew\:te~enen Tei!:lkre&,tes han
dlelt. 

(3) Dem RechnlunJgsihoif Obliegt 'außefldem die 
ÜlberprtÜlfuUllgder Gebal'UU1ig' jmer Fonds, Sti,ft.un
gen u~d ,Am~ta!h'en, die von iBundiesorgamen üldler 

Scharf, 
Obmann. 

von·,Persünen t]>er.sQn$gemein~chaften) verw.al
tet werden, &e ,,;hi·ezu vüni Organen des Bundes 
bes,tdlt sirud. . 

(4) Der Rechnungshof hat,aiUf Bes·chJuß des 
Nationall1ates sowie '<l'uf heg:rüTIidetes Ersuchen 
der ißund~regiet'urug oder eines ,Bun.desmilIl'isters 
in se1n((nWtirkungsbereich f,aUende hes,ondere 
Akte ,der Geibarurugsüberprüfun,gd'll.rchzufÜ'hren 
und ,das Eng'ebnis dem Nationa:lrat zu her~chten, 
beziifhuIJ,i'gswciSie der ersucheruden SteI:e m:tzu
teilen. 

§ 2. ~) "Bei, AUlSlÜlbunlg seiner K<()ntro~le gemäß 
,§ 1 h3lt ·der Rechnungshof f~t~us,teKen, üb d:e 
Geba;vung den besuthenden Gesetzen und' ,den 
a'uIf Gru[ljdcLieser Geset'zc e!1g,a:ngenen Verord
mungen und SOnl90ilgen Vüvs,chri:ften entspri>cht, 
fern,er ob s':e spars<lm~ wi'r,ns,chaftlich und zweck
mäßig ist. Keinesfalls darf er sich auf die bloß' 
ziffemmäß~e Nachprüfung bCS'chränken: 

(2) Der RechtniU:lllgshoif iSit verplHichtet, bei Aus
übUlIlg d'ieser Kontpoltle sowolhtl die MögE.chiket:1t 

, der Heralbm:Ul.dlerUmtg oder Vermeitdun,g von tAus_ 
galben,ab arueh dier Erlhöhuillig ode,r Sch'affung vün 
EiillnJmm enwa!h11ZJun,ehmen .. 

§ 3. (1);ln 'Ausübung und zum Zwecke der ihm 
obli..elgerudlen KOtnltroJ.1e vepkeh~t der Rechnung·s
,hüf mit allen seiner überprüfung unterliegenden 
Ste~len UtnmitDelha,r. 

(2) Er list befugt: 

1. von diesen Ste!N'en jederzeh' schr,iftJich oder 
im kurzen Weg'C alle ihm erfür.derKch ers,chei-
neruden Auskünlf,te zu verlalligen; I; 

2. die Eill,s,enlduIlIg v.on Rechnungshüchern, 
~be1egen: und Slonstilgen Behelfen (wie Ge5ch~fts
stüdc.e, Kürresl'onidlenzc'n, Verträlge )zu veda.n1gen; 
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3. durd1 seine o.llgaJne 'aInJ Ortunl(\ Ste~le i!ll,die 
mit der GebOlrung ~m Zus.amJmenihatrljg ste!henden 
Bücher, Rechnung.sbelege und ,SQnstigen Bel.Ielfe. 
Einschau zu n.elhmen .uoo 

4 .. die V ornaih~e vOIl!,LokaLerihebungen (wie 
Kassenpru.f.ungen) bei, einer Dieru;'tstel:le durch 
die V9I1g<esetzte Verrwail:tUJ1igsbeihönde zu veran
lassen ·und .an diesen Amtshandlungen ·durchseine 
Ol1g~ne teiLzwn,dhmen SOl~we ~<uch Idie. Prüif;wng 
von Verla:gskassen "Ul1'ter B~izieih\lrug ei:ries lei,ten
den Beamten der betreff,enden Dien5't,stclile vor-
z\lJl,1eihmen. ' 

§ 4. (1) Die iim§ 3, Albs. ;(1), Igenarul!t.eÄ SteInen 
halben die Anlfralgen IdIes, RechJnl\lJl1gshofes oihne 
VenzUjg vo11,inihalltll:i,ch Ul1Id ·uIlJlIi.iJtte!looT zu bea:I1't
worten, alBe' aJbve.l'lalI1lg,teD. A,uskünlfte zuerteUen 
und jedem Verlangen zu entsprechen, das d~r 
RJechl1/UJn:gsnof .zUlm Zwecke dier Durchlführ.\lJllIg 
der ~oIlJtI'oHe im eintze~nen Fa!llle swlUit. . 

(2) nie 'B\lJIl!dlesminü.~rerien sowie die .diesen 

!und ·dem ,Bundesministerium für Finanzen mit
zuteilen. -

§ 7. Im Falle von MeinU:ngsverschiedenhciten 
gqmdiiätzlicher iBedeutung über die Anwendung 
:oder-; Auslegung 'von Verrechnungsvorschriftep 
und über die Verrechnung einzelner Gebarungs
Jälle (Kredithel:istung) -hat das iBundesministerium 
,für Finanzen ,vor der Entschei,dung das Einver
nehlllenmit' ,c;lem R~chnung.shof zu pflegen. Wenn 
ein 'Eitlv:~irieh~ennicht erzielt wir.d, sind die Be
stimmungen des" § 9, Abs. (1), sinngemäß anzu-
wenden'. " 

§ 8. Per Rechnungshof hat Wahrnehmungen 
,hinsichtlich der Organisation und der ,Ausübung 
des Rechnungsdien.stes s~wie hinsichtlich der Art 
der Leitung d~rden Rechnungsdienst v·er6·ehenden 
Dienststellen dem zuständigen Bundesministerium 
u'nd dem Bundesministerium für Finanzen mitzu
teilen und e,nt.sprechendeAnregungen: zu geben. 

UJntm~ttellbar lrua~geondneten DießSustelll'en, Mono- 3; E r s tell u n g .d e s H u n,.cl es r e eh nun g s
pole und Bundesbetriebe haben alle Vorschriften ,a b s chi u s ses, Na eh Vi eis u n g der B u n-
Ul1Jd!ailll'gemeinen An,ondlnung,en, ,dlie di,e Eillln~- de s s c h u.ld e n, ,;]3 e r ich t e r s tat tun g. 
men und b-U1Slgahen ,des :B:ttil:di~ ~um Gegens'ttallld 
halben odler ,die sich überiha'l11ptCarulf ,die F1iIlailizen §·L?·;Jl) ,pe'r&edmungshof bestimmt im Ein
des Bundes auswirken, gleichzeitig auch dem ivernehmen mit· dem Sundesministerium für 

:Finanzen den, Zeitpunkt und die Form der J'ähr-RJechnlUlIllgshof mitlZU'tei'len. ' 
lichen Rechmingsablage. Er hat die ihm unmittel-

§5. Das Ergebnis ,seiner überprüfung sowie bar vorzulegenden Jahresrechnungen Zu prüfen, 
aJJlfälLige aus diesemA:nrr'asse sich engldhendJe An-vorgefu~dene Mängel im unmittelbaren Verkehr 
trä,ge ihalt ,dler Re~gsihdf ,dien riiberpnÜlt1ten mit den reChnringslegenden Stellen zu beheben 
Std,len entwedb- I\l!l1IInittemba:r adler 1m Wege .der ,und .den IBundesrechnungsab.schluß zu verfassen. 
s;}IChlkh m BetrOlcht kommenden Oberlbdhöl'den Dieser jst vor, der Vorlage an den National
bekarJi11Jtwgeben. Die enw~hnlten Stel1en ihalben zu 'rat dem Bundesminister / fü,r Finanzen zur 
dien mi<tiglerei:l1t.en lBea:IllS.talrldiurugen u!llId Anträ,gen Stellungnahp1e zu übermitteln. Der Bundes
des RechnU11ig.sihofes. ILämJgsrefllS ~llIerha,Db ,dreilCrminister für Finanzen kann sodann innerhalb 
Monalte U11it<er iMa'l1I11Iqgalbe ,dler aJiJ:enfaills getrdf-dreier W ~chen Äußerunge~ zum Bundesrech
fenen Maßruaihmen SteLJ,UIIlig:zu ,n.eihrnen. Das Er-nungsab5chlQß'erstatten, die der Rechl1ungshof zu 
gebiruis seiner QbeIlPriÜifutlg :hat ,dier Rech'n}ln:gSlhof ,berücksichtigen oder mit allfälligen Geg.enbemer
auch ,dien in LBetracht kommeiliden BUlIlIde'SiIIlilnli- :kungen zugleich mit dem Sundesrechnungsab-' 
sterien mitzuteilen. 'schluß de:ni Nationalrat vorzulegen hat. Der 

:Rechnungshof hat den Bundesrechnungsabschluß 
2. 0. r d nun gde s R e c ih nun g s wes e n: s. 'dem N ationalrat.zur verfassungsmäßigen Be-

§ 6. (1) Der Rechnungshof sorgt gemeinsam ~ithandlung jedenfalls spätestens acht Wochen vor 
dem ßundesministerium für ,Finanzen für ein Ablauf des nächstfolgenden FinanzJahres vorzu-
zweckmäßige.s und möglichst cinfathes V er~ legen. '1 

rechnungsverfahren; insoweit hiebei die innere (2) Zugleich mit ,dem rBundesrechnungsabschluß 
Einrichtung einer Dienststelle berührt werden hat der Rechnungshof dem Nationalrat jährlich"
könnte, ist auch das Ei~'Vernenmen mit dem einen Nachweis über den Stand der Bundes-
zuständigen Bundesministerium herzustellen. schulden vorzulegen;" 

Ge gen z ~i:c,h-n u n gd e r S eh u 1 d
, ~rku'nden des Bunde,s. 

(2) Die iBundesmin:ißterien dürfen' grundsä'tzlichc ' 
VQrsch1"iften und Anor.dnungen im Rechnungs- :4. 
und Kassenwesen nur im' Einvernehmen mi'tdem 
Rechnungshof und ·dem '. Hundesministerium für 
Finanzen treff·en. Uasmit ·diesen SteHen ge
pflogene Einvernehmeni.st. in der betreffenden 
Verfügung stets' zl,lberufen. 

§ 10. (1) Alle Urkunden über Finanzschulden 
:des, Bundes sind, soweit ~ich daraus eine Ver
pflichtung , ,d~ ,Bundes ~rgibt, vom r>räsidenicn 
des Rechnungshofes;iri dessen Verhinderung von 
seinem Stellsvertreter~'gegenzuzeichnen. Die Ge
genzeichnung gewährleis,tet lediglich die Gesetz-, 
mäßigkeit der Schuldaufnahme und ·die ordnungs- .. 

(~) Son.stige Vorschrifte~ und A~ordri.u~g~n all
gemeiner Natur ,im Rechnungs- und Kassenwesen 
sind vor ihrer Hera.usgabe dem Rechnungshof 

\ 
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mäßige Eintragung in das Haupthuch der Staats-I, .§ 12, (1) Dem Rechnungshof ~bliegt die über
schuld. :prüfung sonstiger Unternehmullgen,die der Bund 

(2) Wenn bei Aufnahme 'Von Firianzschulden 'allein betreibt oder an denen 'der Bund finanziell 
keine Urkunden ausgestellt werden, hat. ,der RedJ.- ibeteiligt ist, überprüft der Rechnungshof die Ge-

h f d' E' t' d', Seh ,ld .' d' :,barung einer solchen Unternehmung, so kann cr nungs 0 1e' 1n ragung leser u en ,lll . 1e i 'b eh ' "b 
dafür' vorgesehenen Bücher ständig: zu.:Über.- iau~f .d1e Gde arung

d
, deruUntern

h 
mungfien u ,er 1-1' 

wachen/ . " . . :pru en, an enen· lese nterne mUhg nanZle 
, -. '. !beteiligt ist. Einer finanziellen Beteiligung ist die 

;treuhändige' Verwaltung von Bundesvermögen, 
B. Wirtschaftlicht: Unternehmungen.'·:' idie übernahme der iErtrags- oder Ausfallshaftung 

§ 11. (1) 'Bei wirtschaftlichen UnternehIp.!ingeiJ. 'für eine Unternehmung, .die Gewährung eineo zur 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, die durch .. ein iFührung einer Unternehmung notwendigen Dar
besonderes Gesetz geschaffen 'werden unel . die Jehens aus Bundesmittelnoder die Zuwendung 
Bundesvermlög,en • als Treuhänder zu verwaiten :einer demselben Zwecke dienenden Beihilfe aus 
haben oder für die der Bund eine AU6fallshaftung :Bundesmitteln gleichzuhalten. iDie überprüfung, 
trägt {Wirtschafts:kJörpern), hat der Rechnungshof 'die sich auch auf die Wirtschaftlichkeit und 
die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Zweckmäßigkeit der Gebarung im ganzen oder 
Gebarung im ganzen oder hinsichtlich gewiS6er .hinsichtlich einzelner Teilgebiete dieser Unter
Teilgebiete, die iEinhaltung der best·ehenden . .v or- . nehmungen sowie auf die Ein'haltung der be
s<;hriften und die Richtigkeit ·der Jahresrechnung stehenden Vorschriften zu erstrecken hat, ist nach 
durch Einsichtnahme in die Rechnungsbücher,folgendeniBestimmungen 'Vorzunehmen. 
-belege und sonstigen Behelfe (wie Geschäfts- (2) Die Bundesmini~terien, die die Iqtercssen 
stücke, Verträge, Korrespondenzen) sowie durch des Bundes bei diesen 'Unternehmungen wahr
Einh'olung von AuFklärungen zu prüfen. nehmen, haben von den ihnen zukommenden 

(2) Die Unternehmungen haben alljährlich die 'Bilanzen und, Rechnull,gen dieser Unternehmun-
Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen samt Ge- gen sofort nach Einlangen dem Rechnungshof eine 
schäftsberichten dem Rechnungshof zu über- Gleichschrift zu übermitteln und diesem auch 
mitteln. Die !Überprüfung der Jahresrechnung ist binnen drei Monaten das Ergebnis ihrer ail
vor Erteilung der 'Vorschriftsmäßigen !Entlastung fälligen ,Prüfung mitzuteilen. Zugleich sind dem 
vorzunehmen. iDer Rechnungshof hat das Ergeb- Rechnungshof die !Berichte. etwaiger Vertreter 
nisder überprüfung der Jahresrechnung sowie des Bundes in der Verw;1ltung dieser Unter
seiner sonstigen [>rüfungen dem Auf.sichtsorgan der nehmungen bekanntzugeben und ist ihm ralles 
Unternehmung sowie dem zuständigen Bundes- etwa son.st noch erforderliche Aktenmaterial zur 
ministerium miFzuteilen. Verfügung zu halten. . 

(3) UnbeSchadet der' ihm gemäß den :Abs. (1) 
und (2) obliegenden überprüfung hat ,der Rech
nungshof auf rErsuchender Bundesregierung oder 
des zuständigen Hundesministers auch besOndere 
Akte deröberprüfung durchzuführen und das 
Ergebnis der er6Uchenden Stelle mitzuteilen. 

(4) Der Präsident :des. Rechnungshofes:I.-.all,n: z~ 
den Verhandlungen ·des Aufsichtsorganes fall
weise oder ständig Vertreter mit ,b~r.atender 
Stimme entsenden. Diese Vertreter haben das 
Recht, die IBehandLung bestimmter Gegenständezll 
begehren, lSie .können vom Aufsichtsorgan "und, 
VOm Vorstand jederzeit Auskünfte verlangw. 

. (5) Unternehmungen, an denen eine dl;L Ül1' 

Abs, (1) erwähnten UnJ;emehmungen,finanzie1b 
bet.eiligt ist oder bei denenein.geq;täß.§,1>2, 
Abs. (1), dieses iBundesgesetzeseinet finallziellen 
Beteiligung gleichzuhalten:der 'Fa.11 rvorliegt, 'kanJ;1. 
der Rechnungw.of unter, s.innge!p.~ß~t: ~)J.wendung 
der Bestimmungen .. des § 12 überprüfen. D.a~. E,r
gebnis der.Prüfung ha:tder' RechnUngsli~ -in 
diesen 'Fällen den .Auf6ichtsorganen'~ '~der im' 
Abs .. (1)' genannten Unterrtehmungeri und den, 
zuständig.en :Bundesrriinisterieh, wenn es sich: aber 
um ein Ersuchen gemäß Abs: (3rhandelt~ eden 
e~sum.enden Stellen mitzuteilen. 

(3) Der Rechnung6hof führt ,die ,prüfung an 
Hand der ihm. gemäß Abs. (2) zugekommenen 
Unterlagen durch. rBeträgt die Beteiligung des 
Bundes an einem Unternehmen mindestens ein 
Drittel des Grundkapitals, so ist der Rechnungs
hof zurri Z.wecke dieser Prüfung überdiec; befugt, 
in sämtliche Rechnungsbücher, -belege und die' 
sonstigen Behelfe (wie GeschäftsstüCke, Verträge, 
KorrespoJ;ldenzen) einschließlich jener ·des laufen-
den Geschäftsjahres Einsicht zu nehmen und alle' 
ihm erforderlich·erschdnenden Auskünfte zu ver
langen. Diese Befugnisse stehen dem Rechn:.mgs
hof; auch zu, . wenn, es, ,sioo um einen der im. 
Abs. (I) ~ngeführtel},~ einer.)inilllziellen BeteiIi~; 
gung gleichzuhaltende'nFällehanide1t. ,,' .".~ • 
'('4)' Inden FäHen, in d~nen 'eline der' imi\bs,' (ir 

genannten Unternehmungen einer ,Fflichtprüfung' 
UJ1~r:i \mmin.elbar,er oder. 6inügerriäßer An;wcn
dung;,der ßesÜW.ffiungen: des Aktienges,etzes durch' 
eine!} .yoJ11:Rf!cbnungshof im .rEinv:erneh.P1cn mit, 
dc::m z~stä,ndig,tin Bu!}desrninis!-,erium bestimmten. 
Abschlußprüfer • upterzpgen wird" vollzieht .der: 
Rechnungshof 4ie rPrüfung auf Grund deo ihm: 
vorzulegenden Berichtes .des Abschlußprüfers. IJer 
Rechnungshof ist befugt, VOrn Abschlußpl'üfer 
weitere Auskünfte oeinzuholen; wenn .es irii Ein-

. zelfall geboten ist, kann' der Rechnurig6hof audi.: 
,.~ ~ ; ; ~ . 

..... ,.", ... ;,. 
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Auskünfte von ,der Unternehmung einholen und ;Geschäfts- und ,Betriebsgeheimnissen durch· Be
faUs die Voraussetzung des Abs. (3), Satz 2, idienstete eines Unternehmens geltenden Strafbe
gegeben ist, selbst bei der Unternehmung eine istimmungen (unlauterer Wettbewerb) sinngemäß 
ergänzende Überprüfung vornehmen. Hiebei jAnwendung. 

Ir. A b s c h n i t t. 

kann er in sämtliche Rechnungsbücher, ~belege i 

und die 60nstigen Behelfe (wie Geschäftsstücke, ! 

Verträge, Korrespondenz,en) einschließlich jener ! 
des laufenden Geschäftsjahres Einsicht nehmen lDie Aufgaben des Rechnungshof~s hinsichtlich 
und alle ihm erforderlich erscheinenden Auskünfte !der Gebarung des selbständigen Wirkungs
verlang'en. iOer Rechnuftgshof kann im Einver- ikreises der Länder, Gemeindeverbände und 
nehmen mit ,dem zuständigen Bundesmini- Gemeinden." 
sterium den Abschlußprüfern Richtlinien für die 
Durchführung ihrer Prüfungen erteilen. 

(5) Das Ergebnis seiner Prüfung hat der Rech
nungshof den zustä!2'digen Bundesministerien und 
dem Bundesn:tin.i6terium für Finanzen mitzu
teilen. 

(6) Aus Anlaß ·der überprüfung durch o.rgane 
des Rechnungshofes sowie bei Veröffentlichung 
der Prüfungs.ergebnisse darf das Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnis' der überprüften Unternehmung 
nicht verletzt werden. 

i 
1. Länder. 

: § 15. (~1 Der Rechlnoolglslho~ !ha'tdüe ill den 
·sellbs'tänd'iJgen Wir<kUll1lgskreis dierLäncLer faelen'de 
: Gelbarulllg" ~emer ,die Geibar:ung von Stihun'gen, 
;Folnlds und An\5,ta'lten,' I&.e VOll, Org.a'llien eines 
'Lanldes oder von iPiCr:solnlen (Pcr5'oneng·emei,nschaif
iten) verwalte't wendien, die hiezu von o.rga'n~n 
d.es LWldetsl heslt.ellt SEin:d, W1eiter ldiie Gebarung von 
UInJtemoelhllllulligen, die ,ein Lairud ,allein betreibt 
:oder an; denen· ,arlle firuafr"Z~eliIen Anitei,le eimern 
:Land zust,ehen,.:Zu überprüfen. Her Kontrolle 
durch den Rechnungshof 'unter,Eegen ,auch j.en·e 

C öffentlich-rec;htliche Kg~Rerss:haften und :Unoemehmungen, ,an denen ,außer ein!em Land 
sonstige, Re.~tstragcr:j, .,: i,ausschli~ßEch öffentlich~rechrliche, GebietlSkörper-

§ 13, (1)' 'Die Gebarung öffentlich-rechtlicherschasften finanzieliibeteiligt sind. Die, über
Körpersch1tften mit Mitteln des Bundes und mit prriilfulDlg ha't s,ich ;!Julf dlie zafernmäßilge R~chtitg
den ihnen aus IÖffentlichen Mitteln zur Förderung :keilt ,d,er Gelba,rum,g, auf (Ihre üiberei\llI~timmlling 
der Zwecke der Hoheitsverwaltung des Bundes mit ,dJen. heslte!henden Vorschr~ften~ f,erner au~ 
zur Verfügung gestellten Geldbeträgen unter-:be SparSlamkevt, Wirtschalf,tli,ch'ke:t lln:d Zweck
liegtder überprüfung, du~ch den Rechnungshof. mäßilgke:.t zu erstl1ecken; sie umfa,ßt j,,'do,ch nl:;cht 
Hiebei prüft der Rechnungshof in ,sinngemäßer die für ·dJ:e Gelbaru,njg maßgiClhelIliden B,e;s.dl1üs~,e 
Anwendung der §§ 3 und 4, Abs. {I),. die· der vertfaJSls1unlgsmäßilg zustä!nlcl:i!gen VeTtrötungs
zitfernmäßige Richtigkeit, die auftrags- und körper. 
;;vidmungsmäßige Verwendung sowie die Spar- ,'(2) Wenn ,eine der im Abs. (1) genann.ten Un~, 
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit terne;hmumlgen, diiie mlilt e~gener. Rechitspers:ön,Ech" 
der Gebarung. keit aJUiSlg>es,ta.t>tet sirudl, ei.ner P1f'l/i,chtprüJfu.ng ullHer 

(2) Das Ergebnis seiner überprüfung hat der unmi't,teIJba.ner oldier s,illlIIlig,emäßer All'we,ndU!ng der 
Rechnungshof den z'uständigen Bundesministerien . BestimlI11ungen ,des AktieI1lges,et:zes. durch einlen 
mitzuteilen. VÜ[1 der Lanidoes,r,elg:erullg im Hinver:nfelhllllen mit 

, (3) Werden SOl16t Bundesmittel einem aüßerhalb dJem 'Rechnumigslhoif ibe~t~mmten Abs,chl,ußprüfer 
der Bundesverwahurig . stehenden R,echtsträger zur' U!nI6erzogenw'irld, vo;]:zielht der RechnurugslhOif 
Erfüllung bestimmter Zwecke zur Verfügung 'ge- die Pr.üfung auf Grund des ihm vorzulegenden 
steIlt, sö:kanri der Rechnungshof ,die'Verwendun'g' Berich,tes des A~bls:chhiß1Priülfers,. Der tRechlliungsholf 
dieser Mittel' prüfen. tIiebei finden die Besti:m~' i~ltheifwgt, v'ÜmAJbs,ch:I'Uißpnii1er we.itere Aus
rritrngen der Abs .. ' (1) und (2) 'sinngemäß' 'An",: kiüUllfte eillliZlUlhol~en;wenn ~ im Hlnz,eC.hlll ge-
wendung. ' . -hote'n i~t, :k;!Jl1In Idl~'r R,echnungslhblf arwch Aus!künlL' 

§ 14" (1) Der .Rechnungshof ist bdugt, seinen 
Kontrollrnaßnahmen, insbesondere in den Fällen 
der §§' 11 und '12, Sachverständige. zuzüziehen. 
Die Auswähl dieser, SaChverständigen hat nach 
Anhör.endes·· beteilig'ten Bündesrilinisfiiiüms zu 
erfolgen: 'Die' Sachverstäridigen sind Tür diese 
Tätigkeit vor Gericht zu beeiden. 
~ (2) Di~ iSad;Nerständigen' sind zur Wa,Juun-g 

von ,GesChäfts~ undBet~iebsgeheimnissen yer~ 
pflichi;et, .' die . ihnen vermöge dieqer. Tätigkeit' 
z]lgänglich weroen; <lufden Mißbrauch solcher 
Gehei~nisse finden die für die VerletzuI)g von' 

te 'von ,der Unternehmung e:illiho1len un,d'~sellbls:t 
bei der Unte>rnehmungoeine ergänzende Oberprü) 
'tung vornehmen. Hiebei 'kann' er in \Sämtliche
RechnlUl1Igshiicher, -lbe1e:ge u,ruddie \S'Ün:sügen Be-, 
helfe (wl:ie Ges'chäi~tsc9tücke, Ver;träige, Korrespon
denzen) ei.nls,chJ~ießE,ch j,ener:,des' laulf,eruden Ge-, 
~chäftsjalhres iEiLl1!S!~ch't noe\hmen UI1JdJ a-lile 11m er
fordemid1. tenSlchcilIllendient, AUlskünfte verlaln;gen., 
D:,e L~'rudJesfCig;erung 'fuanlll im. Einlvern:elhmen mi'it. 
dem Rechnun:gslhoif den Albschl:u,ßpTÜfern Ridl't-, 
En,:en !für ,eEe Uurchfilhrufllg ihTiCr Prüfungen.' 
erteilen . .Aus Anlaß der Qberprüfung durch o.r
O-3\ll'e ,dJeS Rechnul1:o:soolfes sowie bei Ve1"!Öff':;:nt; 
b " .... , .. . ~". .' ~ l? . , " . 

-, 
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Echung tdler Priilful1lgtsel1ge'hruisse ~da,rf das Ge- prüfung der Landesregierung zur Vorlage an den 
schätfts- UTl!d! Betri,eJbSlgeiheimnC/S ,der überprÜlften . Landtag und zur allfä1ligen Abgabe einer 
Unte'l"nehmU!ng nicht ver1e~twendem. Äußerung mit, die binnen drei Wochen zu 

(3) In:lJndlerenails denim Alb"". (1) angettülhrten erst'ltten ist. Die Äußerung der Landesregierung 
Fäillien ,eitner finanrzi.ellen Beteilliguil1/g des. :La,n,dies 6amt einer allfälligen Gegenäußerung des Rech
aJn Unremehmungen Iha:t ,der .R,ech1lJuil1!gshof die nungshofes ist zugleich mit dem . Ergebnis der 
Gebamng ,dieser Untterruelhmtingen auf Ibe!znün- überprüfung dem Landtag vorzulegen. iDie Lan
detes El1S\uchendier Ibllrudes,r,eg,ierull1lg 'Zoll JÜ!b.erpru- 'desr,egierung hat ,die auf Grund des Prüfungs
fen 'wnd di.eser 'd!asPnÜlf1:hl1lgs,ergeb.n::1S mi,tlZutei~'en. ergebnisses getroffenen Maßnahmen dem Rech
Einer IfimllnlZ;,e1:llen Beveilligunlg ilStdie treuhä~dlige· 'nungshof längstens innerhalb dreier Monate: be
Verwaltung VOn ;Landesvermög,en, ,die übernahme kann tzugeben. 
der Ertrags- oder ~Ausfallshaftung für eine (11) Der Rechnungshof hat du Ergebnis seiller 
Unter:niClhmunlg, ,d\ie Gewälhruhlg reinCIS ',zur Füh- 'nach Abs.(l) und (4) vorgenommenen ü~r
rUIl11g cill1Jer Umel1ruelhinw11ig notiwerud~g<;,n Dal"'1e- prüfung auch der iBundesregierungzur Kennt~is 
he,rusodler ,dlire ZwwenJcJlwrug eill1er ,diemoo~hen zu bringen. .. !,V' 
Zweckre d'i,eneruden lBethi,llfe ,g!ieichzUihalten. § 16. Die Bes~,immungen des § 15 gelten au~ 

(4) Wel"'denJ La,ndesmrt.vel einler öffentlich-.recht- für die überprüfung der Gebarung der Stadt 
lichen Körper.s'cha:f.t 'Oder sonst 'eiinem ,außerhailrb . Wlioen, wohei an ,die Stelle des Landta-ges, der Ge
der LaIl1Jdesverwaltullig stehend!en Recht'sträg,e;r meinderat und an Stelle der Landesregierung der 
zur Erfü:l:lu'ng ibest,immtcr Zwecke zur Verfü~u.ng Stadtsenat tritt. 
gesteHt, S10 k:lillin ,clJer Rechnull1tgsihOif die Ve,rwen
dlwnJg ,dieser MiJotcl pnülfen. Hi.eJbei Jiilllden die 
Bestimmungen des § 13, Abs. (1) und (2), sinn
gemäß AnwendUllllg. 

(5) Der RechoongSholf halt arulf IbegrunldJetlels .Er_ 
suchen der Landes.reg,ierung innerhalb 'des im 

2. Gemeindeverbände. 

§ 17. Für die überprüfung' der Gebarung 
Gemeindeverl;>ände ,.gelten die Bestimmungen 
§ 18 sinngemjiß. 

A:bs. 1(1) ulffi'schrillelbenen W~r1k\llnJgsJbereiches be_ 3. Gemeinden. 

der 
d~ 

sOn!dere Akte der GebarunJgsÜlberprü:furug ,durch- § 18. (1) Der Rechnungshofüherprüft die Ge-
zUlfülhr,en \Il11Id ,dJaIS cPrüJf\llI1lg1seI1geibniis der La.rudles.- barung der Gemeinden mit mindestens 20.000 
oogiemnlg ffi.itz,uveillen. Einwohnern, ferner die Gebaflung von Stiftungen, 

(6) Die Landesregierungen haben alljährlich die Fonds und Anstalten, ,die von Organen einer Ge
Voranschläge und Rechnungsabschlüsse - letztere meinde oder von Personen (Personengemein
vor ihrer Vorlage an den :Landtag, spätestensschaften) verwaltet werden, die hiezu von 
sechs Monate n~ch Ablauf des iRechnungsjahres - Orga,nen der Gemeinde bestellt sind, weiter die 
dem Rechnungshof z'u übermitteln. Gebarung von Unternehmungen, die eine solche 

(7) ,Der IRechnungshof ist befugt, die Gebarung Gemeindeal1ein betreibt oder an ·denen alle 
im ganzen oder hinsichtlich gewisser Teilgebiete finanziellen Anteile einer solchen Gemeinde zu
zu überprüfen. 'Zu dieoem Zwecke kann er jeder- stehen.· Der Kontrolle durch den Rechnungshof 
zeit. alle erforderlichen Auskünfte und die Ein- umerfiegen, 60fern .ihm nicht ohnedies eine sol
sendung von RechnungsbüChern, -belegen und che Konoro1!e 'gK'mäß § 15, Ahs. (1), SatlZ 2, zu-' 
sonstigen Behelfen (wie Geschäftsstücke, Verträge, st:eht, ,auch Umcmehmungen, ,an ,denen iaußer 
Korrespondenzen) :verlangen,· an Ort und Stelle einer' ·Gemeill1Jd~ mit mindestens 20.000 Ein
in die Rechnungsbücher, -belege und die son6ti'gen wohnrern:liuss,chließ<lkh ,öfferuo1i,ch-irechdiche Ge
Behelfe tEmsicht nehmen ,sowie die Vornahme hileteköri>erschahen ,finla,nzieU ibetciltigt 'sind. D~e 
VOn Kassen-l('Verlagskassen-)Prüf'ungen veran- überprüfung h,at sich auf ,die ,:oifFerlll
lassen und an diesen Amtshandlungen durch seine mäßige Richtigkeit der Gebal"'ung, ,auf :ihre 
Organe teilnehmen. Obereinstimmung mit ,d.en Ibestehenlden Vor-

(8) Der Rechnungshof· ist befugt, bei seiner schriften, ferner auf ihre Sparsamkeit, .Wirtschaft
überprüfung Sacbverställdige zuzuziehen, bei lichkeit und Zweckmäßigkeit zu erstrecken. 
deren Auswahl die Landesregierung zu hören ist.", (~) Wemi eine der i:m Abs. (1) gena,nnten Unter
Die Sachverständigen sind für diese Tätigkeit vor nehmungen, die mit eigener Rechtspersönlichkeit 
Gericht zu heeide~. ·Für sie gelten die Bestimmun- ausgestattet sind, einer 'Pflichtpl'üfung unter 
gen des § 14, Abs. (2). unmittelbarer oder sinngemäßer Anwendung der 

(9) Für die 'Überprüfung der Gebarung von Besiirp.inungen des Aiktiengesetzes durch einen von 
Unternehmungen, an ,denen das Land finanziell der· Landesreg.ierung im' Einvernehmen mit dem 
beteiligt iot LAbs. (3)], sind die im § 12, Abs. (3), Rechnungshof bestimmten Abschlußprüferunter
niedergeJ.egten Grundsätze sinngemäß . ;tnzu-' zogen wird, vollzieht der Rechnungs~of die 
wenden. ,Prüfung ,auf 'C5r'un,d des ihm vorzulegend~ri Be;' 

(ld) IDer Rechnungshof teilt das tErgebnis ~einer I ridli:es des Abschlußprüfe~~. Der ~echnungsh~f ist 
nach Abs. (1) und (4) vorg~nommenen über-. befugt, vom Abschlußprufer weitere Auskunfte 

~: 
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einzuholen; we~lD es im Einzelfall geboten ist, 
kann der Rechnungshof auch Auskünfte von der 

• Unternehmung einholen un:d selbst bei der Unter
nehmung. eine ergänzende überprüfung .vor
nehmen. Hiebei kann er in sämtliche Rechnungs
bücher, -belege und die sonstigen iBehelfe (wie 
Geschäftsstücke, Verträg·e, Korrespondenzen) ein
schEd~lich jener des laufenden Geschäftsjahres. 
Einsicht nehmen und alle ihm erforderlich 
~rscheinenden Auskünfte verlangen. Pie Landes
regierung kann 1m Einvernehmen mit dem Rech
nungehof den Abschlußprüfern Ril:htlinien für die 
Durchführung ihrer Prü~ungen erteilen. Aus 
Anlaß der überprüfung durch, Organe des Rech
nungshofes sowie bei Veroffendichung der Prü
fungsergebnisse ·darf das Geschäfts- und 'Betriebs
geheimnis der' überprüften Unternehmuri,g nicht 
verletzt werden. 

(3) In anderen als den im Abs. (1) angeführten 
Fällen einer finanziellen Beteiligung einer solchen 
Gemeinde an Unternehmungen hat der Rech
nungshof die GebarungdiC6~r Unternehmu~gen 
auf begründetes !Ersuchender zuständigen Larides
regierung zu überprüfen. Einer finan2';iellen Betei
ligung ist die treuhändige Verwaltung von V er~ 
mögen der Gemeinde, die übernahme' der Ertrags
oder Ausfallshaftung für eine Unternehmung; die 
Gewä,hrung eines, zur Führung einer Unter
nehmung notwendigen Darlehens oder die Zu-· 
wendung einer de1D6elben Zwecke dienenden Bei
hilfe glei<hzuhalten. 

(4) Wel'den Mitte~ e<iner 1m AIb~. (I) genanruten 
Gemeinde einer iöffe11it1ich-rech~1ichen Körperschaft 
oQerson~t einem ,außertha.l1b der Landcs:verw'ai!t,untg 
stehenden Rechtsträger 'Ziur iErfÜi1:iUnig bestimmter 
Zwecke zur Vel1fü'~Uing Iges·teLh, 5,6 ka:nn dier. 
Rechnungsho.f die V'erwendurug ,diies:er Mitte\prü
fen. Hieooi finden ,dlie Bes.timmungend:es§ 13, 
Abs. (1) und (2), sinngemäß Anwendung. . 

(5) 'DerR<echnungshof hat ,au,f begründet·es' Er
suchen der Landesregierung innerhalb des im 
Abs. (1) umschriebenen Wirkungsbereiches be
sondere Akt,e ,der Gebarungsüherprüfung durch~ 
zuführen. 

(6) Die Bürgermeister ,der im Abs. (1) hezeich
neten Gemeinden haben alljährlich die Voran
schläge und Rechnungsabschlüsse - l~tztere vor 
ihrer Vorlage an ·den Gemeinderat, spätestens 
sechs Monate nach Abschluß des Rechnungs
j.ahres - ,dem RechnungsihoJ und 'gleichZieitig der 
Landesregierung vorzulegen. 

(7) Der Rechnungshof ,ist :befugt, d~e Gebal1Uil~,g 
~m ganJZel1 adler hin:s,icht(,i,ch Ige:w:,ssiCr Tdlgelbiete 
zu überprüfen. Zu :dii-e:s,em Zwecke kamn er j:eder_ 
zeit ;a~le 'erifor,deri:icoon AUlSkünfote und IeEe E:in
sendung von Rechnungsbüch,ern, -belegen und 
B:ehdfen (wile Ges,chä!fits~tüclre, Verträge, Korre
spondenzen) verlangen, an Ort und Stelle in 
di:e Recq,nu1nlgshüch.er, -IbeJ.!(lge Uind sonst.ilgen Be
hel~foe EimJsicht !nlelhmel1l s<O'wie .dEe Vomalhme von 

7 

Kassen- {Verlagskassen-) Prüfungen veranlassen 
und! 3in diesen AmtSiha:ndl1Uinlgendiur,ch se'ilne Or
gane ,tlei;lnelhmen,. Die BeSitimmUlnlgleln, ,des §. 15, 
Albs. (8), 'halben silln11igemäß Anwe'ndlU\l1Jg 'zu finden. 

(8) FÜr ,di.e Uberprüflung ,der Gebar:ung von 
U.n:terncl1mu11igenl, 'a:n, Idieruen die Gemei,nde finan_ 
zieI]} :b:etleilli~~t i.sit (Abs .. (3)], sClnld ,die im I§ 12. 
Abs. (3), niedergelegten Grundsätze sinng.emäß 
an'zulWenlden. 

'(9) Der Rech:nnm,gsihoJ tevIt ,das IErg'ebnisSle:i:ne,r 
Ülbel1Pl'Iülful1Ig zunä,chst ldiem Bül1getmeiSiter zur 
VOrllage a'n lellen Gem.e.il1ld1erat und zur aHfä.1lige~ 
Albgaibe e:lnler KuJßeru11ig mit, die hi'nn,en -dre, 
Wochen zu ersoa:ttel1 iSit. :Sie ilSt SaJmt eüner a111-
fä,bl:~genlGeg!(lnläUlßerül11ig ,dies RechnlUinlgslho:f.es z'u
,gleiich mi,t ,dem Ergelbl1j,s' lder 'Üibe.rprüfung d,m 
Gerri.&nlderat vorzuIllegen. Nach AMaulf .dIerdrei
WÖdl]g:M Fri:st ü1berm

'
iltt-e11t "der Rechnungshof ·das 

Prülful11igs,el1ge!bnilS samt eilner a'lmfä~l~gen ÄUßeCUillig 
IdeS Bürgermeisters und seüne.r Geigenä'ußer:u.rug 
&er 'La;nl&esregieru1nlg" !dlie ,dilC Vior~age dem Land
t3.Jg miIt't:elih, 'Uind ,dier B'Uil1dies'fiI.!lg:ier:u1rllg. Der Bür
Igel'lmeilSlCCr Ihalt :die .3!Ulf Grunlddies 'Pl'lülfUinl~sle~geb
n~~s des Rechu]u'11igslhoif:es ~rdHenen Maß
mlhmen dem Rech,llIUIligsihdf il'ä,nlgstens im1lllerihallb 
dlrcier MO\l},a:~ ibekmnillzuigelblen. 

§ 19. (1) De.r Rech'll'Uin!g'sihdfOih:l!t aUlf begflÜn,de'tes 
iE!1S1Uichen dler 2u~tänldilgen Lalnldles1"Clg:erunlg :l!u,ch 
,d!ie GebaJrUln,g von Gemeillidlen ml)t wenlilgerails 
20:000 EinlWdhlllern zu ülberprülfen 'U'l1!d :das Er
Igellmis ,der ILa'l1!dles'feg.;emlllg initzUitei~len. 

(2) Hi:elbei fiuidlen IdlilC IBeS'ttlffimUlnlglend~ § 18, 
Aih6. (I) Ibis (3) rund (7) his (9), sinngemäß 
A,llJwenldlu:ng. 

In. A b s c h n i t t. 

Die Aufgaben des Rechnungshofe~ hinsicht
lich· der Gebarung der Träger der Sozial

. versicherung. 
§. 20.' (1) Der RechlllUinlg~oIf ilSit 'befugt, un

:be~ch:lldet ,eller in ,den Sozi1a,lIvecs1i,che'run'gs'V.ors:chrM
t'en fes,tlge'ootz!t1en Aulfs~cht !eller BU!ndle~re'gienunlg 
,d:e GehaI1Uinlg ,dier Trä'ger .der SoZiiaIvel1s.~cheflun~ 
im -galllizcn oder ih':ll1ISIi'chtl~ich '~ewilslslCr Tdllge'bilCte 
unter S1~llIllIO'emäßer Al1fWJellldUiIllO' 'der Besoimmun
l"en ,des §., 2, Albs. 1(1). zu lliibel1prüfeln. Zum 
Zwecke Id!es'er iPr'üfulnlg kall1ln ,dier Re.chnwn:gsihlOlf 

.d!:,eE:nsenldUllllg ,dler .T alhresvora;nlschG1äge, der 
T alhres'rechnfUIlI)!en ~':I!m.t Ges!chälftsiberi1chten sOlWie 
!die E!'ItdlUinlO' aJHerilhm el'lfo'fldlefll')ch ersche~nen.den " . 
Auf1k.l1äCUinigeni unldl A'U~lkünlf te veJ4langenulnder-
,for.dierK'chenlfaJl~~~ ,:I!n .ort unld' Stle~llleilDi '&e Rech
nungsbücher, -helege und die sonstigen Behelfe 
(wie Ge~chäJfts,stlÜck,e,. Ve!1t'raige, KorresponellenlZ·e.n) 
Einsicht' nehmen. 

(2'1 .Bej dlieser ÜlberprlÜlfu,11ig kamin ·der Re·ch
nlUlllgslhdf ISa:clwe'fSt,äilldijge zuz~eihen" bei ,dleren 
A,us,walh:l .dalS zur IFltilllfUl1Ig ,dier OIbersten! A~f
's~cht 'Ülher den lbetrdffe11ldle:n Versli,cherUlnlgsträ:ger 
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beI'ufen.c BUl1Jcksm~ni'sterium zu 'hör,en i.stt~ Die 
Sachv,erstä.rudi'gell1i s';inJd 'Ifiür ,d:leSle Tät;iglk.eiot vor 
Gericht zu beei,den; ,für :sie g<.l~ten :die B'eS'rimmuJl~ 
g.en -des § 14, IAJbs, (2), 

(3) Das Er'gl\:lb:n:~, ,der Ülboempriülfu!1Jg ;~tt dem Zur 
Fühml11g der oIberste.n A'ulfsich,t Uiboer oon lboe
t refif.el1!dlen V Crs: cheruJllgsträJger 'hemfeon.e:n Bundes-
midHel1irlllm miuzutei'!€Inl, ' 

IV, A b s c h n i t t. 

Sonstige Bestimmungen. 
§ 21. .Der Präsident dies R,echnungsihOif,esl wind 

vor AIlJtl1;:tt 'Sle:nes Amtes vom Bumdiespräs,identeoll 
angeLobt. Seine Bes,tle~1umlgs'UrlkUJl1ide wtnd vom 
BUill.dles:prä:s.;ldenten mit ,!<em Tage ,der Angd:o
bUllig alwslgefent';lgt 'umld VQm BUl1Idleslk:mzller :gegen_ 
g€lzci,chnet, Eri,st i,n ,d:en Be:zÜlgoendien Bundes-

, wl1Ii'Sitern 'g'liei.chgeslte!Ul't. 

§ 22. (1) AU:e 'Pers1onalhng,ekigeniheiten ,dJer Be-' 
diensteteJ1j 'des Rechl1lulllgsihdhes, w.er;OOI1i, vOl1be
har'tGli'ch 'd~r 'dlem ·BUJnd~räsidlenten zusteihenlcbn 
BdUlgl11C~lse, vom Präsioden'ten ,des' Recbl1!Ull1Jg.llhofe:s 
im Rahmen der IflÜr ,die .BedEien:sitlettel1!des iBUlnldle\'i 
im ~~gelmeinen geJtcndJen VorSichrilten sehb
stäin!dtilg 'gelfiiilhrt, 

(2) Die zUlfd1ge eiJ1Je5 Gesetzes odler e~ner Ver
ordnUl11lg' dle.r IBuindielsregJemng adler elillJem BUln!
.'dbmitnilslter .g€lgenli.iiber einem Bedie11!slteten: dies 
BUintde~ im iEinzdihljk zUlSteiherudien Hefug,nios~~ 
steihe:n, hi:,n:skhtli,ch ,eher IBel&elliStet,en beim Rech
nungshof dem Präsidenten des Rechnungshof.es 
zu. 

§ 23. (1) D.er Präs,i,dcnt ,dles RechnlUllllgslho:fes 
. verlke!hrt m;'t dem Nati'OlnJallr3!t. Ullid dessen Au~~ 

schüsste;n 'unmitteliba,r, uilld zwar pel'sönllich ooder 
durch dlie v.an~hm el1ltsl~ndten Vent,reter. 

(2) Er ':,st V'Cr:pfEchOOt, über ~ge~stä.nid:e sein.es 
Wi,rkumlgs<k,rei,s,e:s. :dem Nalti'Qn:aJl,ra:t unld ·,dles.sielill 
Aoos,chüslsen jelderze:1t Au~kunJft zu eJ"ltdl:en. 

§ 24. Der Präsi,cLem.des, Rechnu'nlgshof,e~ adler 
~le1n Stdltv,e11treoer '~st den ß.era:tUJngten ,dler BlUJilIdies
regi'er>unlg mi,t tberaltoe!l1lder Stimme zUlzul:z!:lelhen: 

1. wentnl GelgemsltäJ1Jdle Cl1örtert .wendlen, ,dI:'le ,dEe 
Sj:chers1t.e:,]luIlg, AWSlülbUillig und Idli,e_Errgeibnisseder 
Gelbaruliligosl]wnltroll!::e, IgrUJl1Id!sält'~E,che Fugen, ·dler 
Verrechruung und ,dIe·I" RechnIUon.gsle:gn,mg oder di,e 
Mi.tw,ir'k'UJnlg ,des tRechnUlnlgslhofes !beim :slVaa:o}iJche,n 
Schuldel1ldieruslt Ibet.reffen Qdler a'Ulf AnI".eg'Ulng dies 
Rech,ll!Uln,g'slhafes Izur Verihrundl:IUlllIg 1ge'tamlgen; 

2. wellin. Pe:rslOn,alalnlg~:1:leg:enlhe.i'ten ,d\erBed:'en
stetten tdles Re,chll'unlgslhdfeszur' V dhalnldi:iuln1g 
:gela.mgen. ' 

V. Ab s c h ~ i t.t. 

Schluß bestimmungen. 
,§ 25. DatS Gesetz vom 12. Oktodber 1945, 

St. G. BI. Nr. 210, über den Staatsrechnungshof, 
'tr'i,tJt ,a.ußer Kuft. 

§ 26. (1) Mit Idler V>o~),zj,eJmnlg <di'eses Buntdcs
'g~setze.51 islt di'e !B.ulnldl(is,r,el~iJer,ulng Iher.rault', di:.e 
Ihie'hei da\S E:lnrverno<:lhme:n m~t ,dlem P.r,äsü,denten 
des RechnUlll/gslhOifes zu 1Pf1t'1gen bt. 

(2) .sow.eiit es sich' umdii,e Ot;gatnisa1oion des 
RechnUlll/gshdfe~ ha.ru9iclt, ilSlt, .dieses IBumdesges.etz 
,durch ,den ·PräJ&~dle.nlten Idies Remn:ul11lgslholfes Z'U 
v()ll'~ziJCthen. 

Entschließ ung. 

Der' Naüo11la,1r;a;t hält mit Rücksicht auf ,&e apparat in quantitatiJver u~d quaLitativer Hin-
, . 

durch das neue Rechn:ung:shofg'e:ö'etz 19408·hervor- sicht auszugesta,lten, in jeder Weise tatkräftig zu 
geru fenoe Erweit1erounlg &:5 Auf'g,albenlkr,e:6,esdes unterstützen. Die ZentralsteUen wären anZu
Rech:nul1!gshofes und im IIntl()r,es'sle ,einer tun- weisen, IPersona·loanforderungen ,deslR,ech.nung6-
Iichsten Irnenls:'v;inun,g der "ge,s,amten KontroH- hof,es n:cht nur keine H~ndernisse ,in ,d,en W,e'g Zu 
tärj.gke~t ei'J1Ien 'ehe~ten tA'llsb:au des .ckrz.e:,nigen legen, ,sondern alile Bewerbung,en von geeigneten 
unzure,j,ch,en!den ,P,etisOillaJsloa'l1Ides des :Rech'llIuilllgs- Interessenten: ,für ,den RecMungshof weitestgehend 

. hofes' und ein;e emsprecheJ1ldle Erhöhuollig is,e,in'cr z'u för.dern. 
sachlichen Enfondel1riiss,e für ,dringend notwendig·. GJ;eichzeiorilg wind .d:e Bundesr,elgrierung auf-

DIe Bunclesreg:i,enu,ng wi,r:d,daiher l<l:u,f,g,!tJord,ert, gefordert, ,dve budgetäI'enI Mittel:zur Schaffung, 
auf ,d:e LS!ieh ,aUIS di,esem Anlliaß erg,ebencleTh p'er~ ,hezi,ehungswei,se Wiiedel'eWnfühl'un.g ,e.in'e.r Rech
ronellen und Is,achlichen Bedürfnisse' des' Redi:: nUn!gSihofzlu:lag,e ,in la:.Ul'ireicbendem Maße bereit
nungshofes beider"1ErsteHung,des Diemstposten- zuste~Jen, um die wirnsch,a:ftLi.che Uruaibhängigkeit 
planes und cl{'\'> Buude6voiansthlage{irrausreichen- und ,die da:rnri.'t y;eiibundene Inte>glnität ,der K'JU

dem Maße Hedacht·zu' nehin,en und' ,den Recli- troillbeamten zu ,gewährleisten. 
nungoshof in 6einen Bemühungeri, den Kon.t:röJ.1-

626 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




